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1 Einleitung

Kindeswohlgefährdung ist ein sehr schwieriges Thema und umfasst sehr komplexe Phänomene. Sie kommen in allen gesellschaftlichen Bereichen vor und werden immer wieder auch im Sport bekannt.
Der RRC Siegburg steht in der Verantwortung, die ihm anvertrauten Kinder und Jugendlichen wirksam vor solchen Gefahren für ihr körperliches und psychisches Wohlergehen zu schützen. Die Verantwortung muss angenommen werden und darf angesichts dieser vielfältigen organisatorischen Anforderungen im Alltag nicht zur Seite geschoben werden. Der Kinderschutz wird als Qualitätsmerkmal in der Jugendarbeit des Sports gegenüber den Eltern und der Öffentlichkeit eine immer größere Bedeutung erlangen. Allerdings ist auch klar, dass an überwiegend ehrenamtlich organisierte Sportvereine sowie an das freiwillige Engagement der Mitarbeitenden nicht die gleichen Maßstäbe angelegt werden dürfen, wie gänzlich geförderte Einrichtungen und Organisationen, die ausschließlich mit hauptberuflichem Personal arbeiten.
Der Verein hält sich hier an die Siegburger Standards und verweist auf den Kooperations-Vertrag mit der Stadt Siegburg.

2. Kindeswohlgefährdung

2.1. Gesetzliche Grundlagen zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

„Werden dem Jugendamt wichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten.“ 
(vgl. §8a SGB VIII, S1)
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1. deren Trainer bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes eine Gefährdungseinschätzung vornehmen können.
2. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind in die Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird.

Die Trainer des Vereins sind dazu angehalten, den Erziehungsberechtigten die Inanspruchnahme von Hilfen zu empfehlen, sollten sie diese für erforderlich halten und das Jugendamt zu informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 
(vgl. ebd. S4)
„Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung und auf eine insoweit erfahrene Fachkraft.“
 (§8b SGB VIII, S1)

2.2 Gefährdungsarten

1. Seelische und körperliche Misshandlung
Unter körperlicher Misshandlung sind alle Handlungen zu verstehen, die mit körperlicher Gewalt einhergehen und zu Entwicklungsbeeinträchtigungen führen können. Die seelische Misshandlung beginnt dann, wenn die Bezugspersonen dem Kind zu verstehen geben, dass es wertlos, ungewollt oder ungeliebt ist oder nur dazu dient, die Bedürfnisse eines anderen Menschen zu erfüllen. Je stärker die Vernachlässigung und je jünger das Kind, umso größer ist das Risiko dauerhafter Folgeschäden.

2. Vernachlässigung
bedeutet, dass ein andauerndes oder wiederholtes Unterlassen fürsorglichen Handelns der Fürsorgepflichtigen oder der von ihnen beauftragten geeigneter Dritte zugrunde liegt.
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Unter sexuellen Missbrauch versteht man jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind entweder gegen den Willen vorgenommen wird, oder der das Kind aufgrund körperlicher, psychischer, kognitiver oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann.

2.3 Interner Handlungsablauf bei Kindeswohlgefährdung

1. Die Trainer nehmen Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung gemäß §8a SGB VIII wahr.
2. Sie schätzen ein, ob es sich um eine akute oder nicht akute Gefährdungslage handelt.

3. Als Anlage ist ein Interventionsplan( Verfahrensübersicht bei Verdacht auf Kindeswohlge-fährdung) beigefügt,

Bei akuter Kindeswohlgefährdung:
Falls eine Gefährdung durch dritte vorliegt, werden die Eltern miteinbezogen, der direkte Vorgesetzte / der Vorstand wird informiert und ggf. mit einbezogen. Alle Handlungsabläufe werden mit Hilfe der Dokumentationshilfe (siehe Punkt 3) dokumentiert.

Bei nicht akuter Kindeswohlgefährdung
werden die Informationen zeitnah (innerhalb 48 Stunden) an den direkten Vorgesetzten/ Vorstand weitergegeben und eine Beratung in Form einer Fallberatung angestrebt. Darüber hinaus erfolgt ein schriftlicher Vermerk in der Akte des Kindes.

Ist die Einschätzung unbegründet, endet das Verfahren nach §8a SGB III. Dennoch werden weitere Beobachtungen und deren Dokumentation angestrebt.

[image: ]Die betroffenen Parteien werden mit einbezogen und über die weitere Vorgehensweise bei nicht abwendbarer Gefahr informiert und aufgeklärt. Der Handlungsweg kann dann auch ohne die Schweigepflichtentbindung umgesetzt werden.

I. Danach erfolgt eine Überprüfung durch eine Fallberatung und es wird die weitere Vorgehensweise festgelegt.

II. Kann eine eingeschätzte Kindeswohlgefährdung durch die eingeleiteten Maßnahmen nicht abgewendet werden, werden die betroffenen Eltern durch die Vorstandsleitung in einem Gespräch über die weiteren Schritte (Kontaktierung des Jugendamtes) in Kenntnis gesetzt. Eine Schweigepflichtentbindung wird in dem Zusammenhang erbeten.

III. Die Vorstandleitung informiert das zuständige Jugendamt, ggf. auch ohne die Schweigepflichtentbindung der Eltern. Alle wichtigen Anhaltspunkte werden schriftlich festgehalten und mit den Daten der Betroffenen ergänzt. Der Fall kann schriftlich als auch telefonisch an das Jugendamt übermittelt werden (bspw. über die Kinderschutzhotline).

2.4 Handlungsbedarf

Handlungsbedarf besteht in folgenden Fällen:
· grundsätzlich bei Kindern, die bedingt durch ihren Entwicklungsstand / Alter besonderen Schutz benötigen,
· bei Schilderung Dritter über Handlungsweisen von Sorgeberechtigten und / oder Betreuungspersonen des Kindes, welche Rückschlüsse auf o.a. Gefährdungsarten schließen lassen,
· bei unerwarteten oder unberechenbaren Verhaltensweisen von Sorgeberechtigten bzw. Betreuungspersonen des Kindes.
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Die beobachtete und möglicherweise gefährdende Situation wird in Form des folgenden Rasters erfasst:

I. Auflistung der beteiligten Person und der fallführenden Person

II. detaillierte Schilderung der Beobachtung / Inhalte: sachliche Beschreibung der Situation (Gefährdungsarten, Beschreibung des Umfeldes und Zustand des Kindes),

III. Kooperationsbereitschaft der Sorgeberechtigten,

IV. bisherige Schutzmaßnahmen des Vereins.

Zu jedem Zeitpunkt wird schriftlich fixiert, wer für welchen Schritt verantwortlich ist und innerhalb des Teams kommuniziert.

4 Persönliche Eignung gemäß §72a, SGB VIII
3 
I. Der Verein stellt hinsichtlich der persönlichen Eignung im Sinne des §72 Abs. 1 sicher, dass er keine Personen beschäftigt, die rechtskräftig wegen einer Straftat verurteilt worden sind.

II. Zu diesem Zweck lässt sich der Vorstand des Vereins vor jeder Einstellung ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Dies gilt für alle Trainer, Betreuer, Vorstandsmitglieder und Sonderbeauftragte. Dies ist alle 5 Jahre zu aktualisieren. 

III. Der Verein lässt sich von jedem der in Punkt II genannten Personen einen Ehrenkodex und eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben.

IV.  Sollten sich Veränderungen in den Bedingungen der Organisationen oder den Zuständigkeiten der benannten Personen ergeben, sind diese unaufgefordert und unter Zusendung des entsprechend veränderten Schutzkonzeptes an das AfJSS zuzusenden. 

5 Anlagen

1. Erklärung zur Entbindung der Schweigepflicht
2. Ehrenkodex
3. Interventionsplan „Verfahrensübersicht im Verdachtsfall“
4. Risikoanalyse
5. Kooperationsvereinbarung Siegburger Standards


Erklärung zur Entbindung von der Schweigepflicht

Betr.:

Name:	Vorname:

geb.:


Eltern oder gesetzlicher Vertreter:

Name:	Vorname:

Name:	Vorname:

Anschrift:


Hiermit entbinde ich

(Inhaber der Information)

zu folgendem Zweck

(bitte Zweck genau beschreiben)



von der Schweigepflicht.

Ich bin damit einverstanden, dass

(Information, z.B. Auskünfte, Befunde o.ä.)

über mein o.g. Kind an

(Empfänger der Information)

übermittelt wird/werden.

Der Grund ist mir bekannt, die Zweckmäßigkeit gegeben. Ein Exemplar dieser Erklärung habe ich erhalten.

Unterschriften: Siegburg, den
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